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When the consequences of that breach are so extreme
that no one in his right mind would carry on:

if only a fool would soldier on, the man who runs away
is probably not a knave

 
Tony Weir, Cambridge Law Journal 1976, 35.
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Grundlagen

Aktuelle Entwicklung der europäischen Privatrechtsvereinheitlichung

Die europäische Privatrechtsvereinheitlichung ist eine der bedeutendsten
juristischen Entwicklungen der Gegenwart1. Das Kaufrecht und die
Rechtsbehelfe bei Vertragsstörungen, darunter auch das Rücktrittsrecht,
sind seit jeher Teil dieser Entwicklung. Zwei wichtige Akteure der Privat-
rechtsvereinheitlichung sind die (europäische) Rechtswissenschaft und die
Gesetzgebungsorgane der Europäischen Union2.

Seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Rechtswissen-
schaft treibende Kraft bei der Entwicklung eines Europäischen Privat-
rechts3. Eine besondere Ausprägung der rechtswissenschaftlichen Arbeit
sind Modellregelungen, die als europäische Restatements verstanden wer-
den können4. Aufbauend auf langjähriger rechtsvergleichender Arbeit sind
die Principles of European Contract Law (PECL)5 entwickelt worden6. Et-
wa zur gleichen Zeit erschienen die für das internationale Handelsrecht
konzipierten UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts (PICC). Den wissenschaftlichen Bemühungen ist gemein, dass sie
Geltung nur imperio rationis beanspruchen können: durch inhaltliche

Kapitel 1:
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1 Basedow/Blaurock/Flessner/Schulze/Zimmermann, ZEuP 1 (1993), 1; Eidenmüller/
Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmermann, JZ 2008, 529; jüngst von Bar, JZ
2014, 473: „die Zukunftsaufgabe des Privatrechts in Europa schlechthin“ [Herv. im
Original].

2 Zur Rolle des EuGH als drittem wichtigen Akteur Basedow, AcP 210 (2010),
157 ff.; Lurger, Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der
Europäischen Union, S. 183 ff.

3 Vogenauer, Rechtswissenschaft, in: HWBEuP, S. 1274, 1279; Zimmermann, in: Be-
gegnungen im Recht, S. 321, 322.

4 Wurmnest, ZEuP 11 (2003), 714 ff.; Michaels, Restatements, in: HWBEuP, S. 1295,
1296 f.

5 Lando/Beale (Hg.), Principles of European Contract Law, Part I; Lando/Beale
(Hg.), Principles of European Contract Law, Parts I and II; Lando/Clive/Prüm/Zim-
mermann (Hg.), Principles of European Contract Law, Part III.

6 Zimmermann, Principles of European Contract Law, in: HWBEuP, S. 1177, 1178.
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Überzeugungskraft, nicht durch hoheitliche Rechtssetzung7. Auf diesem
Weg soll das Europäische Privatrecht langsam und organisch wachsen8.

Aber auch die Politik treibt die Europäisierung des Privatrechts voran9.
Die Europäische Union hat, vor allem über das Instrument der Richtlinie,
auf das Zivilrecht Einfluss genommen. Dabei handelte es sich zunächst
nur um eine fragmentarische Rechtsvereinheitlichung10. Über diese frag-
mentarische Vereinheitlichung hinaus erlangte die Idee eines umfassende-
ren Vorhabens mit der Zeit immer mehr Gewicht. Im Jahr 2004 setzte die
Europäische Kommission ein umfangreiches Projekt in Gang, an dessen
Ende, aufbauend auf den PECL, der Draft Common Frame of Reference
(DCFR) stand11. Dabei handelt es sich um einen kodifikationsähnlichen
Text, dessen Verwendung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig fest-
gelegt war12. Im Oktober 2009 erschien die endgültige Version des
DCFR13.

Seitdem hat sich der politische Prozess immer weiter beschleunigt. Im
Juni 2010 wurde ein neues Grünbuch zum Vertragsrecht veröffentlicht, in
dem verschiedene Optionen für das weitere Vorgehen zur Diskussion ge-
stellt wurden14. Die Europäische Kommission favorisierte die Schaffung
eines optionalen Instruments, das nur Anwendung findet, wenn die Partei-
en es wählen15. Bereits im April 2010 hatte die Europäische Kommission

7 Jansen, JZ 2006, 536 ff.
8 Kötz, in: FS für Zweigert, S. 481, 486 ff.
9 Überblick bei Dannemann/Vogenauer (Hg.), in: The Common European Sales

Law in Context, S. 1, 4 ff.
10 Kötz, in: FS für Zweigert, S. 481. Beispielhaft seien die Richtlinie über miss-

bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (1994) und die Verbrauchsgü-
terkaufrichtlinie (1999).

11 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom
11. Oktober 2004 (Europäisches Vertragsrecht und Überarbeitung des gemein-
schaftlichen Besitzstands – weiteres Vorgehen), KOM (2004) 651 endg.

12 von Bar/Schulte-Nölke, ZRP 2005, 165, 167.
13 von Bar/Clive (Hg.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private

Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) Full Edition.
14 Grünbuch der Kommission, Optionen für die Einführung eines Europäischen Ver-

tragsrechts für Verbraucher und Unternehmen, KOM (2010) 348 endg.; vgl. dazu
die umfangreiche Stellungnahme von Basedow/Christandl/Doralt/Fornasier/Ill-
mer/Kleinschmidt/Martens/Rösler/Schmidt/Zimmermann, RabelsZ 75 (2011),
371 ff.

15 Reding, ZEuP 19 (2011), 1 ff.
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eine Expertengruppe für den DCFR eingesetzt16. Die Expertengruppe war
damit beauftragt, in weniger als einem Jahr auf Grundlage des DCFR eine
Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für ein optionales Europäisches
Vertragsrecht zu entwerfen17. Die Machbarkeitsstudie wurde im Mai 2011
veröffentlicht und zur Diskussion gestellt18. Höhepunkt der Entwicklung
war der Vorschlag der EU-Kommission für ein Gemeinsames Europäi-
sches Kaufrecht (Common European Sales Law – CESL) vom 11. Okto-
ber 201119. In Anbetracht der kurzen Intervalle zwischen den Ereignissen
kann gesagt werden, dass die Schaffung dieses optionalen Instruments mit
großem Nachdruck verfolgt wurde.

Es mag politische Gründe für diese hastige Vorgehensweise geben20.
Doch bereits der DCFR, der die Grundlage des CESL darstellt, entstand
unter enormem Zeitdruck21. Eine kritische Untersuchung wurde nicht ab-
gewartet22; dieser Befund gilt in verstärktem Maße für das CESL23. All
dies geschah, obwohl es sich bei dem CESL – in den Worten der damals
zuständigen Justizkommissarin – um ein „project of historical significance
for the European civil law culture“ handelt24.

16 Beschluss der Kommission vom 26. April 2010 zur Einsetzung einer Experten-
gruppe für einen gemeinsamen Referenzrahmen im Bereich des europäischen Ver-
tragsrechts (2010/233/EU).

17 Reding, ZEuP 19 (2011), 1, 6.
18 Commission Expert Group on European Contract Law Feasibility study for a fu-

ture instrument in European Contract Law, vom 3. Mai 2011.
19 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über

ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, KOM (2011) 635 endg.
20 Empirische Untersuchungen belegen, dass ein Bedarf für ein optionales Instrument

(wie das CESL) besteht, Vogenauer/Weatherill (2005) 30 E.L.Rev. 821. Die Be-
deutung der Qualität eines optionalen Instruments betont Vogenauer, E.R.P.L. 21
(2013), 13, 78; ebenso aus Sicht der Unternehmen Wernicke/Groß, in: Gemeinsa-
mes Europäisches Kaufrecht, S. 157, 161.

21 Schulte-Nölke, NJW 2009, 2161, 2164.
22 Grundmann (2008) 4 ERCL 225, 246; Vogenauer (2010) 6 ERCL 143, 158; Do-

ralt, RabelsZ 75 (2011), 260, 275 ff., 283.
23 Hondius etwa ist der Auffassung, das eine zweijährige period of reflection not-

wendig ist, E.R.P.L. 21 (2013), 1, 3. Kritisch auch der Beitrag des Justizministeri-
ums des Vereinigten Königreichs, Response to Expert Group Feasibility Study,
para. 5.

24 Reding, ZEuP 19 (2011), 1, 6; ähnlich von Bar, JZ 2014, 473: „[…] mit dem Zeug
zum historischen Wendepunkt“. Aufgrund erheblicher Widerstände hat die Euro-
päische Kommission das CESL am 16. Dezember 2014 zurückgezogen, Europäi-
sche Kommission, Anhang zur Mitteilung der Kommission an das Europäische
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In der europäischen Rechtswissenschaft ist das CESL überwiegend sehr
kritisch aufgenommen worden25. Statt übereilter Rechtssetzung wird
rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung gefordert26. Die vorliegende
Arbeit ist in den Kontext dieser Entwicklung im europäischen Privatrecht
einzuordnen und sieht sich in der Tradition der (europäischen) Rechtswis-
senschaft27. Die geforderte rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung
soll im Hinblick auf das Rücktrittsrecht des Käufers durchgeführt werden.

Untersuchungsgegenstand: Rücktrittsrecht des Käufers

Rücktrittsrecht

Der Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist das Rücktrittsrecht des Käu-
fers. Das Rücktrittsrecht lässt sich umschreiben als das Recht einer Partei
(„Gläubiger“, „Käufer“) einseitig von einem Vertrag Abstand zu nehmen,
weil die andere Partei („Schuldner“, „Verkäufer“) bei der Durchführung
des Vertrags eine Vertragspflicht nicht erfüllt hat28.

Charakteristisch für das Rücktrittsrecht ist seine Rechtsfolge: Die Ver-
tragspflichten werden aufgehoben, der Gläubiger muss seine eigene Leis-
tung nicht mehr bereithalten. Darüber hinaus führt die Ausübung des
Rücktrittsrechts, wenn die Leistungen schon ausgetauscht sind, zu einer
Rückabwicklung des Vertrags29. In diesem Sinne ist das Rücktrittsrecht
die Grundlage für die Rückabwicklung. Daher ist gelegentlich auch vom

B.

I.

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen: Arbeitsprogramm der Kommission – Ein neuer Start,
KOM (2014) 910 endg. (Annex 2), S. 13.

25 In Bezug auf den DCFR Eidenmüller/Faust/Grigoleit/Jansen/Wagner/Zimmer-
mann, JZ 2008, 529; Grundmann, AcP 212 (2012), 502, der jedoch trotz aller Kri-
tik von einer „großartige[n] Vision und Chance“ spricht (503).

26 Grigoleit, Öffentliche Anhörung des BT-Rechtsausschusses (21. November 2011)
zum Vorschlag der EU-Kommission für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht
KOM (2011) 635 – KOM (2011) 636, S. 5.

27 Programmatisch Vogenauer, ZEuP 13 (2005), 234, 235: „Die Rechtswissenschaft
ist deshalb aufgerufen, den Prozess der fortschreitenden Rechtsvereinheitlichung
mit vorzubereiten und zu begleiten“.

28 Angelehnt an die Definition von P. Huber, Vertragsaufhebung, in: HWBEuP,
S. 1689; ähnlich Treitel, Remedies for Breach of Contract, Rn. 239.

29 Flessner, ZEuP 5 (1997), 255.
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Rücktrittsrecht als „Abwicklungsbehelf“ die Rede30. Untersucht werden
sollen die Voraussetzungen, also das „Ob“ des Rücktrittsrechts31. Die
Rücktrittsfolgen, das „Wie“ der Rückabwicklung, werden nicht unter-
sucht32.

Aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit folgt, dass die Parteien ein
Rücktrittsrecht vertraglich vereinbaren können33. In der Praxis ist dies
auch häufig der Fall. Untersucht werden jedoch grundsätzlich nur solche
Rücktrittsgründe, die nicht auf einer vertraglichen Vereinbarung beruhen;
in der deutschen Terminologie spricht man von gesetzlichen Rücktritts-
rechten (vgl. § 346 Abs. 1, 2. Fall BGB)34.

Aus dem Definitionsmerkmal des Rücktrittsrechts, dass auf Störungen
der Durchführung des Vertrags reagiert wird, ergeben sich weitere Ein-
schränkungen. Anfechtungs- und Widerrufsrechte sind von der Untersu-
chung ausgeschlossen, obwohl auch hier eine Partei einseitig von einem
Vertrag Abstand nimmt und die Rechtsfolgen des Widerrufs weitgehend
denen des Rücktritts entsprechen. Anfechtungs- und Widerrufsrechte sind
jedoch funktionell nicht äquivalent, da sie am Vertragsabschlusstatbestand
ansetzen und nicht auf Störungen nach Vertragsschluss, also bei der
Durchführung des Vertrags, reagieren35.

30 Eingehend HKK/Ch. Hattenhauer, §§ 323–325, Rn. 3 ff. Zwischen der Aufhe-
bungs- und der Abwicklungsfunktion ist jedoch zu unterscheiden (Rn. 93 ff.).

31 Kötz, Vertragsrecht, Rn. 917a, unterscheidet zwischen „Voraussetzungen“ und
„Folgen“; ähnlich Naudé, in: European contract law: Scots and South African Per-
spectives, S. 280, 282.

32 Eine ähnliche Unterscheidung wurde bei der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ge-
macht, die zwar die Voraussetzungen des Rücktrittsrechts regelt, jedoch gemäß
Erwägungsgrund 15 die „Regelungen über die Modalitäten der Durchführung der
Vertragsauflösung“ dem nationalen Recht überlässt. Zur Rückabwicklung rechts-
vergleichend Coen, Vertragsscheitern und Rückabwicklung; Hellwege, Die Rück-
abwicklung gegenseitiger Verträge als einheitliches Problem. Ferner zur Rechtsla-
ge in Deutschland, Italien und Österreich Laimer, Durchführung und Rechtsfolgen
der Vertragsaufhebung bei nachträglichen Erfüllungsstörungen, Teil B.

33 Zu vertraglichen Rücktrittsrechten näher Chen-Wishart/Magnus, in: The Common
European Sales Law in Context, S. 647, 656.

34 Für das englische Recht ist zu beachten, dass die Gewährung eines Rücktritts-
rechts nicht nur auf Gesetz, sondern auch auf Richterrecht beruhen kann.

35 Mankowski, Beseitigungsrechte, S. 15 ff., 23 f., 53 f.
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Beschränkung auf Kaufverträge und das Rücktrittsrecht des Käufers

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Vertragstyp Kaufvertrag und
dem Rücktrittsrecht des Käufers.

Dem Kaufvertrag kommt seit jeher eine Modellfunktion für Verträge
im Allgemeinen zu36. Auch stellt er den Vertragstyp dar, der am häufigs-
ten vorkommt37. Im Prozess der europäischen Privatrechtsvereinheitli-
chung, zu dem diese Arbeit einen Beitrag leisten will, kommt dem Kauf-
recht eine Schlüsselrolle zu38. So gilt etwa das Kaufrechtsregime des
CISG als eine „Hauptinspirationsquelle“ bei der Europäisierung des Pri-
vatrechts39. Noch deutlicher ist der Zusammenhang zwischen Kaufrecht
und europäischer Privatrechtsvereinheitlichung bei der Verbrauchsgü-
terkaufrichtlinie und dem CESL.

Die Eingrenzung auf das Rücktrittsrecht des Käufers erfolgt, weil das
Rücktrittsrecht des Verkäufers seltener Probleme aufwirft. Der Verkäufer
ist zum Rücktritt berechtigt, wenn die Kaufpreiszahlung nicht oder nicht
vollständig erfolgt; die Schwere der Nichterfüllung (als Rücktrittsvoraus-
setzung) ist, anders als etwa bei einer Schlechtleistung des Verkäufers,
über die Höhe des ausstehenden Kaufpreises leicht festzustellen40. Des
Weiteren wird der Käufer häufig vorab, oder zumindest Zug um Zug, für
die Ware bezahlen müssen41. Daher wird es meist gar nicht erst zum Streit
um das Rücktrittsrecht des Verkäufers kommen, so dass es auch praktisch
weniger relevant ist42. Die notorisch problematische Leistung ist die des
Verkäufers und daher ist das Rücktrittsrecht des Käufers der interessantere
Untersuchungsgegenstand.

II.

36 Malaurie/Aynès/Gautier, Les contrats spéciaux, no. 59: „l’archétype des contrats“.
37 Hondius/Heutger/Jeloschek/Sivesand/Wiewiorowska (Hg.), Principles of European

Law: Sales, S. 113; Rehm, Kauf, in: HWBEuP, S. 965.
38 Vgl. HKK/Ernst, Vor § 433, Rn. 15.
39 Magnus, in: FS für Jayme, Bd. II, S. 1307, 1315; ähnlich Schwenzer/Hachem

(2009) 57 Am.J.Comp.L. 457, 461.
40 Kull (1994) 67 S.Cal.L.Rev. 1465, 1503; vgl. Grundmann, in: FS für Canaris,

S. 307, 320 f.
41 Anderson, ZEuP 20 (2012), 834, 844.
42 Walch, Euvr 1 (2012), 136, 137. Dennoch wird, etwa bei der historischen Ent-

wicklung, auch das Rücktrittsrecht des Verkäufers gelegentlich berücksichtigt
werden. Auch gelten zahlreiche Erwägungen, etwa die Interessen und Grundwer-
tungen, nicht nur für Käufer und können daher für ein Rücktrittsrecht beim Kauf-
vertrag allgemein von Bedeutung sein.
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Nicht berücksichtigt werden längerfristige Kaufverträge, etwa Sukzes-
sivlieferungsverträge43. Bei derartigen Verträgen ist häufig eine Einord-
nung als Dauerschuldverhältnis möglich, so dass weitere Beendigungstat-
bestände in Betracht kommen44. Bei „normalen“ Kaufverträgen, bei denen
Leistungen einmalig ausgetauscht werden, kommt dem Zeitfaktor hinge-
gen nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Nichterfüllung als Auslöser des Rücktrittsrechts – typische
Rücktrittskonstellationen und untersuchte Fallgruppen

Auslöser eines jeden Rücktrittsrechts ist eine Leistungsstörung45: Der
Schuldner muss in irgendeiner Weise vom geschuldeten Leistungspro-
gramm abgewichen sein. Die Leistungsstörung ist als essentielle Rück-
trittsvoraussetzung stets mit im Blick zu behalten. Dabei gibt es verschie-
dene Kategorien von Leistungsstörungen, etwa die Fälle der Unmöglich-
keit oder des Verzugs. Auf europäischer und internationaler Ebene ist bei
der Analyse von Leistungsstörungen ein Ansatz im Vordringen, der nicht
nach verschiedenen Kategorien differenziert, sondern bei dem an einen
einheitlichen Tatbestand der Nichterfüllung („non-performance“, „in-
exécution“) angeknüpft wird46. Immer wenn die versprochene Leistung
nicht oder nicht vollkommen vertragsgemäß erbracht wird, liegt eine
Nichterfüllung vor. Der Begriff der Nichterfüllung wird daher auch im
Folgenden als Oberbegriff für alle untersuchten Kategorien von Leistungs-
störungen verwendet.

Für das Rücktrittsrecht ist es meist dennoch relevant, welche Kategorie
einer Nichterfüllung vorliegt47. Beim Kaufvertrag sind die wichtigsten
Fallgruppen, bei denen ein Rücktrittsrecht in Betracht kommt und die da-
her im Zentrum der Untersuchung stehen, folgende: die Schlechtleistung,
die Nichtleistung und die Zuspätleistung48. Die Schlechtleistung bezeich-
net dabei die Lieferung einer mangelhaften Sache durch den Verkäufer.

III.

43 Zu Sukzessivlieferungsverträgen Grundmann, in: FS für Canaris, S. 307, 322 ff.
44 Staudinger/Beckmann, Vor §§ 433 ff., Rn. 207 ff.
45 Zu dieser „Sammelbezeichnung“ U. Huber, Leistungsstörungen, Bd. I, S. 2.
46 Zu den verschiedenen Ausprägungen dieses Ansatzes Zimmermann, JZ 1995, 477,

480 f.; zu CISG, PICC und PECL, Drobnig, in: Europäisches Kaufgewährleis-
tungsrecht, S. 49, 52; Faust, Nichterfüllung, in: HWBEuP, S. 1106, 1108 ff.

47 Faust, Nichterfüllung, in: HWBEuP, S. 1106, 1107 f.
48 Vogenauer/P. Huber, Art. 7.3.1, para. 8.
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Die Nichtleistung, die nicht mit dem Oberbegriff der Nichterfüllung ver-
wechselt werden darf, meint das vollständige Ausbleiben der Lieferung
zur vereinbarten Leistungszeit. Mit der Nichtleistung verwandt ist die Zu-
spätleistung, bei der, wie bei der Nichtleistung, die Leistung zur vereinbar-
ten Leistungszeit zunächst ausbleibt, aber später doch noch erbracht wird.

Eine weitere, eigenständige Fallgruppe ist die Erfüllungsverweigerung,
deren zentrale Rechtsfolge ein Rücktrittsrecht ist. Bei der Erfüllungsver-
weigerung erklärt der Schuldner, dass er nicht leisten werde49. Wenn dies
vor Fälligkeit geschieht, kann man von einer antizipierten Nichterfüllung
sprechen50. Die Fallgruppe des „antizipierten Vertragsbruchs“ wird nur
kursorisch behandelt, da sie in jüngster Zeit bereits eingehend (rechtsver-
gleichend) untersucht worden ist51. Sie soll dennoch berücksichtigt wer-
den, nicht zuletzt, da sie als Musterbeispiel für eine „organische“ Privat-
rechtsvereinheitlichung im Bereich des Rücktrittsrechts gelten kann52.

Nicht berücksichtigt wird der Fall der Unmöglichkeit, da hier der Käu-
fer nicht im Sinne eines Rücktrittsrechts selbst vom Vertrag Abstand
nimmt, sondern die Leistungspflichten oftmals automatisch erlöschen. Im
deutschen Recht erlischt der Kaufpreis im Fall der Unmöglichkeit (§ 275
BGB) automatisch gemäß § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB53. Auch in Eng-
land führt die Unmöglichkeit nach der doctrine of frustration dazu, dass
beide Parteien ipso jure von ihren Leistungspflichten befreit werden54.

Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Rücktrittsrechte wegen Verlet-
zung von Neben- oder Schutzpflichten, da diese auf der Maxime des nemi-
nem laedere beruhen55, so dass eine funktionale rechtsvergleichende Ana-
lyse uferlos werden würde.

49 Leser, in: FS für Rheinstein, S. 643 f.
50 P. Huber, Antizipierter Vertragsbruch, in: HWBEuP, S. 76.
51 Weidt, Antizipierter Vertragsbruch.
52 Unten Kapitel 7 A.
53 Das automatische Erlöschen war sogar der Grund dafür, dass der Fall der Unmög-

lichkeit nicht unter die allgemeine Rücktrittsnorm des § 323 BGB gefasst wurde.
Dass der Gläubiger im Fall der Unmöglichkeit aktiv zurücktreten müsse, war als
„zu umständlich und nicht sachgerecht“ kritisiert worden, näher BT-Drucks.
14/6040, S. 188. Kein automatisches Erlöschen erfolgt im Fall von Teilunmöglich-
keit und Schlechtleistung, BT-Drucks. 14/6040, S. 189.

54 Die Leitentscheidung ist Taylor v Caldwell (1863) 3 B. & S. 826.
55 Vgl. Canaris, in: FS für Kropholler, S. 3, 16.
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Persönlicher Anwendungsbereich: Verbraucherrecht, allgemeines
Privatrecht, Handelsrecht

Eine zentrale Weichenstellung ist die Unterscheidung nach dem persönli-
chen Anwendungsbereich56. Denn häufig sind mit dem persönlichen An-
wendungsbereich unterschiedliche Voraussetzungen des Rücktrittsrechts
verbunden. Insofern kann man von einer „Dreiteilung“ der Vertragsrechts-
ordnung in Verbraucher(privat)recht, allgemeines Privatrecht und Han-
dels- oder Unternehmensrecht sprechen57. So ist etwa das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf (CISG), das Regelungen zum Rücktrittsrecht enthält, in seinem
Anwendungsbereich auf Handelsverträge beschränkt58. Zunehmend an
Bedeutung gewinnt die Unterscheidung zwischen Verbraucherrecht und
allgemeinem Privatrecht59. Die kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte der
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie sind nur beim Kaufvertrag zwischen Ver-
braucher und Unternehmer zwingend60. Spätestens seit dieser Richtlinie
kann man beim Rücktrittsrecht sogar von einer Tendenz zu unterschiedli-
chen Rücktrittsvoraussetzungen in Abhängigkeit vom personalen Anwen-
dungsbereich sprechen. So wurde die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in
England und Frankreich nur für Verbraucher umgesetzt61. Im jüngsten
Vorhaben der EU-Kommission, dem CESL aus dem Jahr 2011, sind die
Voraussetzungen für einen Rücktritt in mehrfacher Hinsicht unterschied-

IV.

56 Rösler, Europäisches Konsumentenvertragsrecht, S. 94 f.
57 In Anlehnung an Grundmann, AcP 202 (2002), 40; Reymann, Das Sonderprivat-

recht der Handels- und Verbraucherverträge, S. 19.
58 Die Beschränkung auf das Handelsrecht ergibt sich aus dem Ausschlusstatbestand

des Art. 2 lit. a CISG.
59 Für eine Definition des Verbrauchergeschäfts nunmehr Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie

2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011
über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie
97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Verbraucherrechterichtli-
nie).

60 Der in personaler Hinsicht beschränkte Anwendungsbereich ist auf Kompetenzfra-
gen zurückzuführen, Grundmann, AcP 202 (2002), 40, 64, 68, 70 f.

61 Eine Ausnahme bildet insofern Deutschland, wo bei der Umsetzung der Ver-
brauchsgüterkaufrichtlinie die „Große Lösung“ gewählt wurde, so dass die Rege-
lungen ganz überwiegend nicht auf Verbraucher beschränkt sind, unten Kapitel 4
B.II.
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lich, je nachdem, ob es sich um einen Kauf zwischen zwei Unternehmern
oder zwischen Unternehmer und Verbraucher handelt62. Ob diese Tendenz
wünschenswert ist, ist eine andere Frage63.

Erkenntnisinteresse

Die Untersuchung des Rücktrittsrechts wirft zahlreiche, teilweise grund-
sätzliche Fragen auf. Was rechtfertigt überhaupt die Durchbrechung des
vertragsrechtlichen Grundsatzes, wonach einmal geschlossene Verträge
auch gehalten werden müssen? Welche Interessen des Gläubigers und des
vertragsbrüchigen Schuldners sind miteinander in Einklang zu bringen?
Welche rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten hat ein Gesetzgeber und
wie wurde von diesen bisher Gebrauch gemacht? Welche Gesichtspunkte
sind bei einer europäischen Regelung des Rücktrittsrechts zu beachten?
Claus-Wilhelm Canaris stellte jüngst mit Blick auf das deutsche Recht
fest: „Die Frage, warum eine so großzügige Zulassung des Rücktritts sinn-
voll und gerecht ist, wird kaum gestellt und, soweit ersichtlich, bisher
schon gar nicht befriedigend beantwortet“64. Die vorliegende Arbeit sucht
Antworten auf diese Fragen.

Stand der Forschung

Das europäische Privatrecht ist einem rasanten Wandel unterworfen. Al-
lein das letzte Jahrzehnt hat in allen europäischen Rechtsordnungen (teil-
weise verspätete) Umsetzungen der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie und der
Verbraucherrechterichtlinie gesehen, zahlreiche Reformprojekte in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht und mit dem DCFR
eine vielbeachtete, wenngleich umstrittene neue Modellregelung hervorge-
bracht. Das CESL bildet den vorläufigen Höhepunkt einer jahrzehntelan-

C.

D.

62 Wilhelm, IHR 2011, 225, 226: „Die Unterscheidung je nach Geschäftsart zieht sich
durch das gesamte Rechtsbehelfssystem“. Zum Rücktrittsrecht im CESL unten
Kapitel 6 E.I.

63 Gegen eine Abtrennung des Verbraucherrechts und des Handelsrechts vom allge-
meinen Privatrecht etwa Grundmann, AcP 202 (2002), 40, 43 f. Dafür Howells
(2005) 1 ERCL 360.

64 Canaris, in: FS für Kropholler, S. 3; zu Canaris eigenem Ansatz unten Kapitel 2
B.I.2.a).
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